
 Amtliche Bekanntmachung 042/2013 
 
 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der  
Vertretung der Stadt Herzogenrath für die im Jahr 2014 stattfindende  

allgemeine Kommunalwahl 
 
 
 
Gemäß § 24 Kommunalwahlordnung (KWahlO), v om 31.08.1993(GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch 
Verordnung v om 03. Juli 2009 (GV. NRW. S. 372),  f ordere ich hiermit zur Einreichung v on Wahlv orschlägen für die 
Wahl der Vertretung der Stadt Herzogenrath in den Wahlbezirken und aus den Reserv elisten auf . 
  
Für die Wahlv orschläge sind amtliche Vordrucke zu v erwenden, die beim Wahlamt der Stadt Herzogenrath, 
Rathausplatz 1, 2. Etage, Zimmer 222 oder 223, während der Dienststunden  
 
montags und dienstags von  8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr 
mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr 
donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr 
freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr 
 
kostenlos ausgegeben werden. 
 
Auf  die Bestimmungen der §§ 15 bis 20 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung 
v om 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, 509, 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09. April 
2013 und durch Artikel 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie v om 09. April 2013 (GV. NRW. S. 
194), und der §§ 25 bis 31 KWahlO weise ich hin. Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
 
I. Allgemeines 
 
1. Wahlv orschläge können v on politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 

Gruppen v on Wahlberechtigten (Wählergruppen) und v on einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) einge-
reicht werden. 

 
2. Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlv orschlag nur benannt 

werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterv ersammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt 
eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre 
Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung v on Wahlberechtigten auf stellen lassen. 

 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen f ür die Vertreterv ersammlungen sind in geheimer 
Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt f ür die Festlegung der Reihenf olge der Bewerber/Bewerberinnen auf der 
Reserv eliste und f ür die Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen. Stimmberechtigt ist nur, wer 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jede stimmberechtigte 
Teilnahme der Versammlung ist v orschlagsberechtigt. Den Bewerbern/Bewerberinnen und 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit v orzustellen. 

 
Als Vertreter/Vertreterin f ür eine Vertreterv ersammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberuf enen Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 

 
Die Vertreter/Vertreterinnen f ür die Vertreterv ersammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind innerhalb der 
letzten 15 Monate v or Ablauf  der Wahlperiode (ab dem 28.02.2013), die Bewerber/Bewerberinnen f ür die 
Wahlbezirke f rühestens nach der öf f entlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke 
(ab dem 08.08.2013) zu wählen. 
 
Kommt eine Mitglieder- oder Vertreterv ersammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre 
Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung v on Wahlberechtigten auf stellen lassen. 
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Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierf ür v orgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer 
Mitglieder- oder Vertreterv ersammlung Einspruch erheben. Auf  einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu 
wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen f ür die Vertreterv ersammlung, über die Einberuf ung 
und Beschlussf ähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterv ersammlung sowie über das Verf ahren f ür die Wahl des 
Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

 
Eine Ausf ertigung der Niederschrif t über die Wahl der Bewerber/Bewerberinnen mit Angaben über Ort und Zeit 
der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder/innen, Vertreter/Vertreterinnen oder 
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlv orschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Leiter der Versammlung und zwei v on dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides Statt 
zu v ersichern, dass die Wahl der Bewerber/Bewerberinnen in geheimer Abstimmung erf olgt ist. Hinsichtlich 
der Reserv elisten hat sich die Versicherung an Eides Statt auch darauf  zu erstrecken, dass die Festlegung 
der Reihenf olge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in 
geheimer Abstimmung erf olgt sind.  Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt 
zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 StGB. Die Beibringung einer Ausf ertigung der Niederschrift und 
der Versicherung an Eides Statt bis zum Ablauf  der Einreichungsf rist ist Voraussetzung f ür das Vorliegen 
eines gültigen Wahlv orschlages. 
  

3. Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung lauf enden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der Vertretung der Stadt Herzogenrath, in der Vertretung der Städteregion Aachen, im 
Landtag oder auf  Grund eines Wahlv orschlages aus dem Land im Bundestag v ertreten, so kann sie einen 
Wahlv orschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand (der Nachweis ist durch beglaubigte Abschrif t oder eine Ausf ertigung der bei der Wahl 
gef ertigten Niederschrif t oder durch die schrif tliche Erklärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender 
Personen zu erbringen), eine schrif tliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht f ür Parteien, die die 
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung beim Bundeswahlleiter ordnungsgemäß eingereicht haben. 

 
4. Es wird darauf  hingewiesen, dass Unionsbürger unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar 

sind. 
 
5. Das Wahlgebiet der Stadt Herzogenrath ist in 22 Wahlbezirke eingeteilt. Auf  die Bekanntmachung der 

Wahlbezirkseinteilung v om 08. August 2013 wird hingewiesen. 
 
 
II. Wahlvorschläge für die Wahlbezirke 
 
1. Der Wahlv orschlag f ür einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht 

werden. Er muss enthalten: 
 

- den Namen und ggf . die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlv orschlag einreicht; 
Wahlv orschläge v on Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort gekennzeichnet 
werden, 

 
 
- Familiennamen, Vornamen, Beruf , Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrif t (Hauptwohnung) sowie 

Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 
6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäf tigungsbehörde oder die Gesellschaf t, Stif tung oder 
Anstalt, bei der sie beschäf tigt sind, anzugeben. 

 
- In jedem Wahlv orschlag soll eine Vertrauensperson und eine stellv ertretende Vertrauensperson bezeichnet 

sein. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner/die erste Unterzeichnerin als 
Vertrauensperson, und diejenige die als zweite unterzeichnet hat  als stellv ertretende Vertrauensperson. 
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2. Wahlv orschläge f ür einen Wahlbezirk der Parteien und Wählergruppen gemäß Zif f . I.3 dieser 
Bekanntmachung müssen f erner v on mindestens fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks, f ür den der 
Kandidat/die Kandidatin auf gestellt ist, persönlich und handschrif tlich unterzeichnet sein; dies gilt auch f ür 
Wahlv orschläge v on Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen.  Es sei denn, dass sie in der zu wählenden 
Vertretung einen Sitz auf grund eines Wahlv orschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber/Einzelbewerberin 
benannt waren, und der Wahlv orschlag v on ihnen selbst unterzeichnet ist. Die Wahlberechtigung ist 
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner bis zum Ablauf  der Einreichungsf rist ist Voraussetzung f ür das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, 
es sei denn, der Nachweis kann inf olge v on Umständen, die der Wahlv orschlagsberechtigte nicht zu 
v ertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
3. Der Wahlv orschlag einer Partei oder Wählergruppe muss v on der f ür das Wahlgebiet zuständigen Leitung 

unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlv orschlägen muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin 
seine/ihre Unterschrif t auf  dem Wahlv orschlag selbst leisten. 

 
4. Muss ein Wahlv orschlag f ür einen Wahlbezirk v on mindestens f ünf  Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so 

sind die Unterschrif ten auf  amtlichen Formblättern nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist 
f olgendes zu beachten: 

 
- Die Formblätter werden auf  Anf orderung v om Wahlleiter kostenf rei gelief ert. Bei der Anf orderung sind die 

Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlv orschlag einreichen will, bei Einzel-
bewerbern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des 
v orzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Parteien und Wählergruppen haben f erner die Auf stellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertreterv ersammlung nach § 17 KWahlG zu bestätigen. Der Wahlleiter 
hat diese Angaben im Kopf  der Formblätter zu v ermerken. 

 
- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlv orschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf  dem Formblatt 

persönlich und handschrif tlich unterschreiben. Die Angaben zum Familienname, Vornamen, Tag der Geburt 
und Anschrif t (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung sind v om 
Unterzeichner persönlich und handschrif tlich auszuf üllen. 

 
- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf  dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 

seiner/ihrer Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizuf ügen, dass er/sie im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind v om Träger des Wahlvorschlags bei 
der Einreichung des Wahlv orschlags mit den Unterstützungsunterschrif ten zu v erbinden. Wer f ür einen 
anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betref f ende/die 
Betrof f ene den Wahlv orschlag unterstützt.  

 
- Ein Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte darf  nur einen Wahlv orschlag unterzeichnen; hat jemand 

mehrere Wahlv orschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrif t auf  allen Wahlv orschlägen ungültig; 
die gleichzeitige Unterzeichnung einer Reserv eliste bleibt unberührt. Die Unterzeichnung des Wahlv or-
schlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 

 
- Wahlv orschläge v on Parteien und Wählergruppen dürf en erst nach Auf stellung des Bewerbers/der 

Bewerberin durch eine Mitglieder- oder Vertreterv ersammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschrif ten sind ungültig. 

 
5. Dem Wahlv orschlag f ür einen Wahlbezirk sind beizuf ügen: 

 
- die Erklärung des v orgeschlagenen Bewerbers/der v orgeschlagenen Bewerberin  nach dem Muster der 

Anlage 12a zur KWahlO, dass er/sie seiner/ihrer Auf stellung zustimmt  und f ür keinen anderen 
Wahlv orschlag in einem Wahlbezirk des Wahlgebiets seine/ihre Zustimmung zur Benennung als 
Bewerber/Bewerberin gegeben hat; die Erklärung kann auf  dem Wahlv orschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden, 

 
- eine Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO, dass 

der Bewerber/die Bewerberin wählbar ist; die Bescheinigung kann auf  dem Wahlv orschlag nach dem 
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Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden, 
 

- bei Wahlv orschlägen v on Parteien oder Wählergruppen eine Ausf ertigung der Niederschrif t über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Auf stellung der Bewerber/Bewerberinnen, im Falle eines 
Einspruchs nach § 17 Abs. 6 KWahlG auch eine Niederschrif t über die wiederholte Abstimmung, mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG v orgeschriebenen Versicherungen an Eides Statt; ihrer Beif ügung bedarf  es 
nicht, soweit eine Ausf ertigung der Niederschrif t und der Versicherungen an Eides Statt einem anderen 
Wahlv orschlag im Wahlgebiet beigef ügt ist; die Niederschrif t soll nach dem Muster der Anlage 9a zur 
KWahlO gef ertigt, die Versicherung an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 10a zur KWahlO 
abgegeben werden, 

 
- die erf orderliche Zahl v on Unterstützungsunterschrif ten nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der 

Unterzeichner/Unterzeichnerinnen, sof ern der Wahlv orschlag v on Wahlberechtigten des Wahlbezirks 
unterzeichnet sein muss, 

 
- sof ern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 

Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäf tigungsv erhältnis sowie im Falle des § 13 Abs. 1 Satz 1 
Buchstabe b oder d des KWahlG auch die ausgeübte Tätigkeit, f alls der Wahlleiter dies zur Behebung von 
Zweif eln f ür erf orderlich hält. 

 
 
III. Wahlvorschläge aus den Reservelisten 
 
1. Für die Reserv eliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die f ür eine Partei oder f ür eine 

Wählergruppe auf treten. Die Reserv eliste muss v on der f ür das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein. Die Reserv eliste der Partei und Wählergruppe gemäß Zif f . I.3 dieser Bekanntmachung 
müssen f erner v on 38 (achtunddreißig) Wahlberechtigten persönlich und handschrif tlich unterzeichnet sein. 

 
2. Die Reserv eliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten: 
 

- den Namen der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 
 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf , Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrif t (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerber in erkennbarer Reihenf olge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 
Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäf tigungsbehörde oder die Gesellschaf t, 
Stif tung oder Anstalt, bei der sie angestellt sind, anzugeben. 

 
Sie soll f erner Namen und Anschrif ten der Vertrauensperson und der stellv ertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 

 
Auf  der Reserv eliste kann v orgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der 
Reihenf olge im übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin f ür einen im Wahlbezirk oder f ür einen auf  der 
Reserv eliste auf gestellten Bewerber/auf gestellte Bewerberin sein soll. 

 
3. Die Zustimmungserklärung der Bewerber/Bewerberinnen ist auf  der Reserv eliste nach dem Muster der Anlage 

11b oder nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit 
bedarf  es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig f ür einen Wahlbezirk auf gestellt sind und die 
Bescheinigung f ür diesen Wahlv orschlag v orliegt oder beigebracht wird. 

 
4. Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf  der Reserv eliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin f ür einen im Wahlbe-

zirk oder f ür einen auf  der Reserv eliste auf gestellten anderen Bewerber/andere Bewerberin sein, so muss die 
Reserv eliste f erner enthalten: 

 
  - den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers/der zu ersetzenden Bewerberin, 

 
  - den Wahlbezirk oder die lauf ende Nummer der Reserv eliste, in dem oder unter der der zu ersetzende 

Bewerber/die zu ersetzende Bewerberin auf gestellt ist. 
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5. Muss die Reserv eliste v on mindestens 38 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif ten 

auf  amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anf orderung der 
Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Ziff. II.4 
dieser Bekanntmachung entsprechend. 

 
 
 
IV. Einreichungsfrist 
 
Alle Wahlv orschläge sind spätestens bis zum 
 
 48. Tag vor der Wahl1, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist!), 
 
bei mir, Rathausplatz 1,  2. Etage, Zimmer 222 oder 223 (Wahlamt), einzureichen. 
 
Es wird dringend empf ohlen, die Wahlv orschläge f rühest möglich v or diesem Termin einzureichen, damit etwaige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlv orschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können. 
 
Nach Ablauf  der Einreichungsf rist können bis zur Zulassung nur noch Mängel behoben werden, die die Gültigkeit der 
Wahlv orschläge bei Ablauf  der Einreichungsf rist nicht berühren. Gültige Wahlv orschläge liegen nach Ablauf  der 
Einreichungsf rist nicht v or, wenn 
 

- die Einreichungsf rist nicht gewahrt ist, 
 

- die erf orderlichen Unterschrif ten bei Ablauf  der Einreichungsf rist f ehlen, 
 

- die Zustimmungserklärungen der Bewerber bei Ablauf  der Einreichungsf rist f ehlen oder 
 

- bei Wahlv orschlägen v on Parteien oder Wählergruppen die Ausf ertigung der Niederschrif t über die 
Auf stellung der Bewerber nach Anlage 9a (Wahl der Vertretung) oder 9c (Wahl des Bürgermeisters) zur 
KWahlO oder die Versicherung an Eides Statt nach Anlage 10a (Wahl der Vertretung) zur KWahlO bei 
Ablauf  der Einreichungsf rist f ehlen. 

 
 
Herzogenrath, den 24. September 2013  
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter: 
gez. 
Christoph v on den Driesch 
(Bürgermeister) 
 

                                                 
1) Soweit es bei dem häufig genannten Termin 25. Mai 2014 für die Kommunalwahlen bleibt, ist 
dieser Tag der 07.04.2014. Der konkrete Termin ist derzeit noch nicht festgelegt. 


